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6
M

itteilungen und Anfragen der G
em

eindevertreter

7 Beschluss über den Entwurf und die Auslegung der 1 . Änderung und Ergänzung der
Klarstellungs- und Abrundungssatzung Boock der Gem

einde Boock gem
. § 34 Abs. 4

N
r. 1

 u
n
d
 3

 B
a
u
G

B
V

orlage: B
V

/07-2022-651
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Begrüßung, Feststellung der ordnungsgem

äßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

Der Bürgerm
eister begrüßt alle Anwesenden, stellt die form

- und fristgerechte Ladung sowie
die Beschlussfähigkeit m

it acht anwesenden Gem
eindevertretern (inkl. Bürgerm

eister) fest.

zu 2 Ä
nderungsanträge zur Tagesordnung

D
ie Tagesordnung w

ird einstim
m

ig bestätigt.

zu 3 Bew
illigung der Sitzungsniederschrift vom

 03.03.2022 und Bekanntgabe der nicht
öffentlich gefassten B

eschlüsse

Zum
 Protokoll vom

 03.03.2022 gibt es keine Änderungen oder Ergänzungen.

Der Bürgerm
eister gibt die nicht öffentlich gefassten Beschlüsse bekannt:

• B
V

/07-2022-647 B
eschluss über den V

ertrag zur Ü
berleitung der

Kindertagesstätte „Boocker Zw
erge" zum

 01 .05.2022
einstim

m
ig beschlossen

BV/07-2022-648 Beschluss über den M
ietvertrag - G

rundstück und G
ebäude

B
oock, K

indertagesstätte ab 01.05.2022
einstim

m
ig beschlossen

BV/07-2022-649 Erteilung des gem
eindlichen Einvernehm

ens
Vorhaben: Errichtung eines EFH

 m
it einer D

oppelgarage und
A

ntrag auf A
bw

eichung
einstim

m
ig beschlossen

BV/07-2022-646 Auftragsvergabe, Beschaffung von Schutzbekleidung für die FF
B

o
o
c
k

einstim
m

ig beschlossen

BV/07-2022-650 Auftragsvergabe, Aufstellung eines neuen Spielgerätes auf
dem

 G
elände der K

ita „B
oocker Zw

erge"
einstim

m
ig beschlossen
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beträgt 43,4 %
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eschluss über den E
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Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sind der Entwurf der Satzung und die Begründung für die Dauer
eines Monats öffentlich auszulegen und die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange von der Auslegung zu benachrichtigen. Für eine Verlängerung der Ausle-
gungsfrist nach § 3 Abs. 2 BauG

B liegt kein wichtiger G
rund vor.

F
in

a
n

z
ie

lle
 A

u
s
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e
n
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D
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s
io

n
:

k
e
in

e

B
e
s
c
h
lu

s
s
v
o
rs

c
h
la

g
:

B
eschluss über den E

ntw
urf:

Der Entwurf der 1. Änderung und Ergänzung der Klarstellungs- und Abrundungssatzung
Boock wird in der vorliegenden Fassung von M

ärz 2022 beschlossen.
Der Entwurf der Begründung wird in der vorliegenden Fassung von M

ärz 2022 gebilligt.

B
e
sch

lu
ss ü

b
e
r d

ie
 A

u
sle

o
u
n
a
:

Der Entwurf der 1. Änderung und Ergänzung der Klarstellungs- und Abrundungssatzung
Boock m

it der Begründung ist nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen und die be-
troffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargem

einden
sind von der A

uslegung zu benachrichtigen.
Ort und Dauer der Auslegung sollen entsprechend der Hauptsatzung der Gem

einde Boock
vorher ortsüblich und im

 Internet sowie auf dem
 Bauleitplanserver M

-V bekannt gem
acht

werden. Es ist gem
äß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB darauf hinzuweisen, dass Stellungnahm

en
während der Auslegungsfrist abgegeben werden können, dass nicht fristgerecht abgegebene
Stellungnahm

en bei der Beschlussfassung über die 1. Änderung und Ergänzung der Klar-
stellungs- und Abrundungssatzung unberücksichtigt bleiben können.

G
em

äß § 4 Abs. 2 BauG
B und § 2 Abs. 2 BauG

B sind Stellungnahm
en der Behörden und

sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt
werden kann, und der Nachbargem

einden zu dem
 Planentwuri: und zu dem

 Begründungs-
e

n
tw

u
rf e

in
zu

h
o

le
n

.
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Aufgrund des § 24 der Kom
m

unalverfassung M
-V haben folgende M

itglieder der Gem
einde-

Vertretung weder an der Beratung noch an der Beschlussfassung m
itgewirkt:
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